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nißt in bal oöflig freie ©rmeffen ber Qntereffenten ober
elngetner oon ißnen gelegt fonbetn and) htes mürben ber
Behörbe Befugniffe eingeräumt, bie el ermöglißten, einen
bie Verlehrlbebürfniffe befrtebigenöen Quflanb gu fc^afferi
unb bie bie öffentlichen unb oielfaß auß bie prioateR
gntereffen fßäbtgenbe planlofe ©rauflolbaueret in ae=

orbnete Sahnen gu lenfen. ©ine iReihe eon ©rimbfaigen,
bie bildet nur für ©üterftraßen 2inroenbmtg fanben,
batunter auß biejenigen fiber ben perimeter, mürben
nunmehr auf bie SRebenftrüßen aulgebehnt. ©ie öffent*
lißen gitßroege, bie Bilder jeher gefeßlißen Stege*

lung entbehrten/ mürben in restlicher Begiehung ben
Dtebenfiraßen glelßgefteßt.

Stoß im 3fa§re 1889 mürbe in ©tgängung bei
©iraßengefetjel auß eine oligeioerorbnung über
bal ©traßenroef'en erlaffen.

®ie auf ©runb eon Irl. 25 unb 28 bei (Straffen*
gefiel auf bie Beteiligte ©egenb oerlegten Ißettmeterbei*
träge für ©emeinbe* unb üjtebenfitaßen roaren Bildet
lebigliß perfönliße Verpflißtungen bei Bettmeterpfüß»
tigen olpe irgenbroelße tpaftbarfelt bei ©runbßüße!
ober fonfiige ©tßetung.

3lrt. 24, 25 unb 28 bei h«üe «öß gültigen ©trafen*
gefeßel lauten:

llrt. 24. „gär ben Bau unb bie ^orreïtion son
©emeittbefiraßen untergeorbneter Bebeutung fann bie be*

teiligte ©egenb bil auf bie Hälfte ber roirflißen Bau*
Sofie« in SRitieibenfßaft gebogen merben."

3W. 25. „ ftami biefer Beitrag an bie -Bautoften
oon ber Beteiligten ©egenb nißt in anberer aufgebraßt
«setbe«, fo hot ber ©emeinberat bie betreffenbe ©egenb

p umgrengen unb bem umgrenzten ©ebiet bie Slufbrin*
gtrng bei ßoftenbeitragel naß Maßgabe nsaltenber Vet-
pltniffe unb unter Berücffißtigung ber Vorteile in an*
gemeffenen Serminen gu äberbtnben."

irt. 28. „Sen 51er,Bon ober bie üorreltion ber -lieben--

fitaßen fann ber ©emeinberat oon ftß aul ober auf
Begehren non Beroohnern ober @runbbefi|ern ber be*

teiligten ©egenb befßließen. gn beiben galten hot er,
fofern feine Vetftanbigung fiottfinbet, bie beteiligte @e*

genb p umgrengen unb bie Verlegung ber Baufofien,
foEöie ber fünftigen Unterhaliltoften, naß SRaßgabe mal*
tenber Verhältniffe, unter Berüßfißtigung ber Vorteile
unb ber befiehenben ©ienfibatletten oorgunehmen."

fUiit ber maßtigen bcroltßen ©ntroicllung namentliß
ber ©tabt unb ber Slußengemeinben gu Slnfang biefel
Qahrhunbertl mürbe biefer reßtliße gujtanb für bie

Vetimetergläubiger, bie ©emeinben, äußer ft gefährliß.
©ine lugalfl oon ihnen, oorab bie Behörben ber ©tabt
©t. ©aßen unb ber ©emeinben Sablat unb ©trauben-
geß, gelangten baher roieberholt an ben Stegterunglrat,
mit bem ©rfußen, bie tßetimeterfßulöen gu oerbinglißen.
Sie ißetenten glaubten, baff bie! auf bem SBege ber
authentifßen Interpretation bei geltenben ©efeße! ge*

fßehen fönne, inbem ertlärt mürbe, baß beffen Irt. 36,
ber bie ißerimeterbeiträge fär ©üterfiraßen all bingliße
Saft erflärte, auß auf ©emeinbe* unb 9te6enfiraßen an*
menbbar fei. ©er Stegterunglrat mar aber anberer Stnfißt,
3mar h^lt er ba! begehren ber ©emeinben materieß
für begrütibet, unb er entfpraß ihm burß Slularbeitung
eine! ©efetgelentrourfel, nämltß bal im gahre 1906
reßtlträftig gemorbene Staßtraglgefeß gum ©traf*
f engefei/ gn biefel Slaßtraglgefetj mürbe bann auß
bie Befiimmung aufgenommen, baß bie fßerimetergrunb*
îâ^e nißt bloß auf Stebenfiraßen unb untergeorbnete
©emeinbeftraßen, fonbern auf fämtliße ©emeinbeftra^en
unb auß auf bie ©taatlfirafjen Slnmenbuug finben lönnen.
©iefe ®efiirnmung fanb hauptfäßliß Aufnahme mit fsln*
[ißt auf bie bamal! fßon projeîtierte unb namentliß
oon ber beteiligten ©egenb poftulterte, äufjerft îofifpie*

lige Âorreîtion ber ©taatlftraffe @t. ®aßen=^eiligfreuj.
gufammenfaffenb barf über bie geltenbe ©trafen*

gefehgebung gefagt merben, baf burß fie ein grofer gug
in unfer îantonalel ©trafenroefen htneinfam. ©ie hot
bie in früheren gah'cen befianbene fßlanlofiglett bei
©trafenbauel gu einem guten Seile gum SSerfßrolnben
gebraßt unb einem planmäf igen, oon oolflmirtfßaftttßen,
oerfehrlpolitifßen unb namentliß auß ftäbtebaultßen
©runbfäh®« geleiteten Vorgehen bie SBege geebnet.

(Sßluf folgt.)

SulititiK Besirtettn« Der iBofietfafinttgoi.
(Sorrefponbenj.)

Qm Slpril 1926 hat ber meit über bie ©rengen un*
fere! Sanbel beîannte ©runbmaffergeologe ®r. g. f»ug
in 3ürtß, im Auftrage bei ©ibgenöfftfßen ©efunb*
heitlamte! ben in Sern gu einem gortbilbungllurl oer*
fammelten Danton!* unb ©tabtßemifern etnen gnftrut*
tionloortrag über ba! Shema: „®i e SBeurteilnng ber
2Bafferoerforgung in geologifßer ^infißt"
gehalten. 9Bir entnehmen ben ,,Mitteilungen au! bem
©ebiete ber Sebenlmütelunterfußungen unb Çpgtene" oer*
öffentlißt oom ©ibgen. ©efunbhettlamt, £>eft 3/4 bei
Qahrgange! 1926 bie mißiigften ©ßluffolgerungen ber
intereffanten 9lu!führungen, fomeit fte für bte beim 93au
unb Unterhalt unferer SBafferoerforgunglanlagen betet«

ligten gaßleute oon Sebeutung ftnb:
1. ®a! unterirbifße 2Baffer, bal au! ben ©palten

oon riefigen gelfen ohne ©ßuttbebedEung ïommt, mirb
im aßgemeinen In ®egug auf Qualität bem gemöhntißen
Dberpäßenmaffer nißi mefentltß überlegen fetn.

2. SBebeutenb günftiger ftnb bie SRoränen* unb ©ßutt*
quellen gu tarieren, bte mit mefentliß befferen giltra»
ttonlbeblrtgungen aulgeftottet ftnb.

3. ©ie grofte ®ebeutung für bte SBafferoerforgung
lammt heute ungmeifeßoft ben grofen ©runbroafferftrömen
unferer Salböben gu, mo ein gut filtrterenber, fanbteißer
Kiel bauernb für oorgügliße Qualität forgt, menn bte

gaffung auß nur einigermaßen faßgemäf plagtert unb
genügenb tief angelegt mirb.

4. ©te ©ißerhett gegen bte SSerunreinigung mirb noß
erhöht, menn mir e! mit ©runbmaffer gu tun haben,
beffen Stöger burß mäßtige Sehmfßißten abgebest mirb,
ober unter einer febr mäßligen Überlagerung h«oul*
fommt, mie biel bei ßoßterraffenfßoltern nißt feiten ber
gaß ift.

5. SBißtige Inhaltlpunfte für bte Beurteilung ber
Qualität liefert un! bei ©runbmafferfirömen bie fsärte,
inbem ftß aul ber Verteilung berfelben In ber Siegel bie

Beziehungen gu ben benaßbarten Qberfläßengemäffetn
leißt ableiten laffen. gmmerhtn lann bei fanbreißen
liefen bie Infiltration oon glufmaffer nißt ohne met*
tere! all eine ©ßäbtgung ber SBafferqualität gebeutet
merben. ©olße gnfiltrationlfteßen hoben ben Vorteil
einer geringeren |)ärte bei SBafferl unb beuten barauf
hin, baß bie Veretßerung au! bem gluffe bie @nt*
nähme fehr großer SGBaffermengen geftattet, ohne eine ©r*
fßöpfung bei ©runbmaffergebtete! geroärtigen gu müffen.
©te neueren gorfßungen über bte ©efehmäßigfett ber
Verteilung ber §ärte in eingelnen ©runbroafferftrömen
ftnb heute fo meit fortgefßritten, baß e! mögliß ift, be*

ftimmte Vebürfniffe ber gnbuftrte tn Vegug auf ben
Äaltgehalt burß geeignete Sßahl ber gaffunglfteße in
meitgehenbem SRaße gu befriebigen.

7. ©er ©ehalt an freiem Stmmonial, bem bi! anhtn
bei ber Beurteilung bei SSafferl all ätngetßen für Ber*
unrelnigung mit Sießt eine große Bebeutung beigelegt
mürbe, barf naß ben neueren ©rfaljrungen nißt tn aßen
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nicht in das völlig freie Ermessen der Interessenten oder
einzelne« von ihnen gelegt, sondern auch hier wurden der
Behörde Befugnisse eingeräumt, die es ermöglichten, einen
die Verkehrsbedürfnisse befriedigenden Zustand zu schaffen
und die die öffentlichen und vielfach auch die privaten
Interessen schädigende planlose Drauflosbauerei in ge-
ordnete Bahnen zu lenken. Eine Reihe von Grundsätzen,
die bisher nur für Güterstraßen Anwendung fanden,
darunter auch diejenigen über den Perimeter," wurden
nunmehr auf die Nebenstraßen ausgedehnt. Die öffsnt-
lichen Fußwege, die bisher jeder gesetzlichen Rege-
lung entbehrten, wurden in rechtlicher Beziehung den
Nebenstraßen gleichgestellt.

Noch im Jahre 1889 wurde in Ergänzung des

Straßengesches auch eine P olizeiverordnung über
das Straßenweseu erlassen.

Die auf Grund von Art. 25 und 28 des Straßen-
gesetzes auf die beteiligte Gegend verlegten Perimeterbei-
träge für Gemeinde- und Nebenstraßen waren bisher
lediglich persönliche Verpflichtungen des Perimeterpflich-
tigen ohne irgendwelche Haftbarkeit des Grundstückes
oder sonstige Sicherung.

Art. 24, 25 und 28 des heute noch gültigen Straßen-
gesetzes lauten:

Art. 24. „Für den Bau und die Korrektion von
Gemeindestraßen untergeordneter Bedeutung kann die de-

teiligte Gegend bis auf die Hälfte der wirklichen Bau-
kosten in Mitleidenschaft gezogen werden."

Art. 25. „Kann dieser Beitrag an diejBaukosten
von der beteiligten Gegend nicht in anderer aufgebracht
werden, so hat der Gemeinderat die betreffende Gegend
zu umgrenzen und dem umgrenzten Gebiet die Aufbrin-
gung des Kostenbeitrages nach Maßgabe waltender Ver-
HMnisse und unter Berücksichtigung der Vorteile in an-
gemessenen Terminen zu überbtnden."

Art. 28. „Den Neubau ode? die Korrektion der Neben-
ftraßen kann der Gemeinderat von sich aus oder auf
Begehren von Bewohnern oder Grundbesitzern der bc-

teiligten Gegend beschließen. In beiden Fällen hat er,
sofern keine Verständigung stattfindet, die beteiligte Ge-
gend zu umgrenzen und die Verlegung der Baukosten,
sowie der künftigen Umerhaliskosten, nach Maßgabe wal-
tender Verhältnisse, unter Berücksichtigung der Vorteile
und der bestehenden Dienstbarkàn vorzunehmen."

Mit der mächtigen baulichen Entwicklung namentlich
der Stadt und der Außengemeinden zu Anfang dieses

Jahrhunderts wurde dieser rechtliche Zustand für die

Perimetergläubiger, die Gemeinden, äußerst gefährlich.
Eine Anzahl von ihnen, vorab die Behörden der Stadt
St. Gallen und der Gemeinden Tablat und Sträuben-
zell, gelangten daher wiederholt an den Regierungsrat,
mit dem Ersuchen, die Perimeterschulden zu verdtnglichen.
Die Petenten glaubten, daß dies auf dem Wege der
authentischen Interpretation des geltenden Gesetzes ge-
schehen könne, indem erklärt würde, daß dessen Art. 36,
der die Perimeterbeiträge für Güterstraßen als dingliche
Last erklärte, auch auf Gemeinde- und Nebenstraßen an-
wendbar sei. Der Regierungsrat war aber anderer Ansicht.
Zwar hielt er das Begehren der Gemeinden materiell
für begründet, und er entsprach ihm durch Ausarbeitung
eines Gesetzesentwurfes, nämlich das im Jahre 1966
rechtskräftig gewordene Nachtragsgesetz zum Stras-
sengesetz" In dieses Nachtragsgesetz wurde dann auch
die Bestimmung aufgenommen, daß die Perimetergrund-
s ätze nicht bloß auf Nebenstraßen und untergeordnete
Gemeindestraßen, sondern auf sämtliche Gemeindestraßen
und auch auf die Staatsstraßen Anwendung finden können.
Diese Bestimmung fand hauptsächlich Aufnahme mit Hin-
sich! auf die damals schon projektierte und namentlich
von der beteiligten Gegend postulierte, äußerst kostspie-

lige Korrektion der Staatsstraße St. Gallen-Heiligkreuz.
Zusammenfassend darf über die geltende Straßen-

gesetzgebung gesagt werden, daß durch sie ein großer Zug
in unser kantonales Straßenwesen hineinkam. Sie hat
die in früheren Jahren bestandene Planlosigkeit des

Straßenbaues zu einem guten Teile zum Verschwinden
gebracht und einem planmäßigen, von volkswirtschaftlichen,
verkehrspolttischen und namentlich auch städtebaulichen
Grundsätzen geleiteten Vorgehen die Wege geebnet.

(Schluß folgt.)

Lmliliti»« Beurteilmg der MWUmM
(Korrespondenz.)

Im April 1926 hat der weit über die Grenzen un-
seres Landes bekannte Grundwassergeologe Dr. I. Hug
in Zürich, im Auftrage des Eidgenössischen Gesund-
heitsamtes den in Bern zu einem Fortbildungskurs ver-
sammelten Kantons- und Stadtchemikern einen Jnstruk-
tionsvortrag über das Thema: „Die Beurteilung der
Wasserversorgung in geologischer Hinsicht"
gehalten. Wir entnehmen den „Mitteilungen aus dem
Gebiete der Lebensmitteluntersuchungen und Hygiene" ver-
öffentlicht vom Eidgen. Gesundheitsamt, Heft 3/4 des

Jahrganges 1926 die wichtigsten Schlußfolgerungen der
interessanten Ausführungen, soweit sie für die beim Bau
und Unterhalt unserer Wasserversorgungsanlagen betest

ligten Fachleute von Bedeutung sind:

1. Das unterirdische Wasser, das aus den Spalten
von riesigen Felsen ohne Schuttbedeckung kommt, wird
im allgemeinen in Bezug auf Qualität dem gewöhnlichen
Oberflächenwasser nicht wesentlich überlegen sein.

2. Bedeutend günstiger sind die Moränen- und Schutt-
quellen zu taxieren, die mit wesentlich besseren Filtra-
twnsbedingungen ausgestattet sind.

3. Die größte Bedeutung für die Wasserversorgung
kommt heute unzweifelhaft den großen Grundwasserströmen
unserer Talböden zu, wo ein gut filtrierender, sandreicher
Kies dauernd für vorzügliche Qualität sorgt, wenn die
Fassung auch nur einigermaßen fachgemäß plaziert und
genügend tief angelegt wird.

4. Die Sicherheit gegen die Verunreinigung wird noch
erhöht, wenn wir es mit Grundwaffer zu tun haben,
dessen Träger durch mächtige Lehmschichten abgedeckt wird,
oder unter einer sehr mächtigen Überlagerung heraus-
kommt, wie dies bei Hochterrassenschottern nicht selten der
Fall ist.

5. Wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der
Qualität liefert uns bei Grundwafserströmen die Härte,
indem sich aus der Verteilung derselben in der Regel die

Beziehungen zu den benachbarten Oberflächengewäffern
leicht ableiten lassen. Immerhin kann bei sandreichen
Kiesen die Infiltration von Flußwaffer nicht ohne wei-
teres als eine Schädigung der Wasserqualität gedeutet
werden. Solche Jvfiltrationsstellen haben den Vorteil
einer geringeren Härte des Wassers und deuten darauf
hin, daß die Bereicherung aus dem Flusse die Ent-
nähme sehr großer Wasftrmengen gestattet, ohne eine Er-
schöpfung des Grundwassergebtetes gewärtigen zu müssen.
Die neueren Forschungen über die Gesetzmäßigkett der
Verteilung der Härte in einzelnen Grundwasserströmen
sind heute so weit fortgeschritten, daß es möglich ist, be-

stimmte Bedürfnisse der Industrie in Bezug auf den
Kalkgehalt durch geeignete Wahl der Fassungsstelle in
weitgehendem Maße zu befriedigen.

7. Der Gehalt an freiem Ammoniak, dem bis anhtn
bei der Beurteilung des Wassers als Anzeichen für Ver-
unreinigung mit Recht eine große Bedeutung beigelegt
wurde, darf nach den neueren Erfahrungen nicht in allen
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Säßen all nachteilig bezeichnet werben. 95ei ©runb*
käffetn mit fehr [tarter Ibfchließung ober mit geringer
©tromunglgefchwlnbigleit treten oft größere Mengen non
freiem Slmmonia! auf, bte nicht bie golge son Berun=
retnigung ftnb, [onbern buräj bie befonbern geologifdjen
Sßertjäitniffe oerurfacïjt merb er, unb bamit all ganz un»
gefährlich eradjtet werben mûffen.

8, ludfj anbere Komponenten ber chemifdjen ßufammen«-
fetjnng bei SBafferl geben nicht fetten fear tntereffante
%ffd(}tüffe über bie 2Irt ber aüfättigen Verunreinigung.
S)le hemif^e Ittalpfe ift überhaupt in meitge§enbem
SRaße geeignet, in Berbhtbung mit ben totalen geologi«
fdjen Servaitniffen bal innere Seben bel ©runbwafferl
Z« entziffern unb fo bei ber Beurteilung ber befonberen
Eigenart bel SBafferl beffer Rechnung p tragen atl bie
ftritfte Slnwenbnng bei bil anijtn üblichen ©pftemel ber
Orenjmerte.

Sie ifutbabKerliauaenoffenfdüaft 6t. Men.
(Stotrefponbenj.)

S)er btefel $ahr iüuftrtert erfdjknene Jahresbericht
ber @ifenbahner-=Baugenoffenfchaft ®t. ©aßen für bal
Jahr 1926 tonftatiert eine beachtenswerte Befferung in
ber ginanzlage. $ro§bem bie ©tabt ©t. @aUer, j. 3t-
eine Übersaht an Wohnungen aufmeift, waren bte 176
SBohnungen, aul benen bal ©ifenbahnerbörfdjen an ber
©djorenhalbe jufammen gefegt ift, bal ganze Jahr befeßt.
2Bot)t ein Seifert, baß el ben 3Jîtetew gefällt unb baß
immer roieber neue Bewerber um bie |)äu!ct)en mit ben

hübfeßen ©arten bß ftnb, wenn bucch Berfeßungen k.
Süden entfielen.

SBährenb ber Kriegsfälle ift bei biefer ©enofferifeijaft,
aie noh bei oieten anbetn infolge ber RUetztnlrebul«
tionen unb ber unoermietbar gebliebenen Söohnungen
[in Rafjtofalbo oon über gr. 65,000 aufgelaufen, heute
ift berfelbe bil auf gr. 12,000 amortifiert. ®er Krieg!-
aulbrudj »erhlnberte bie ©enoffenfdjaft fobann, ba! er«
worbene terrain — ca. 84,000 — ooHftänbig ju
überbauen. 30,000 m* ftnb unßberbaut geblieben unb
belaften heute bte ©enoffenfdjaft jährlich mit ca. 3000 gc.
®ttraglauSfafl. ©in Verlauf ift nidjt möglich- ©lefer
IttulfaH wirb jährlich au! bem Betrieb bei überbauten
Settel heraulgewirtftjjaftet. 3lußerbem hat bie ©enoffen«
fdjaft angefangen, eine Stegenfdjaftlreferoe p äuffnen
kit Stûcïfïcht auf ben in ©t. ©aßen fiart gefunfenen

Bobenwert. Sil! fernere Maßnahme für eine fotibe gi«
nanpebahrung äuffnet bie ©enoffenfdjaft feit fahren
eine Repaxaturreferoe, bie heute bereit! auf gr. 51,000
hat gebraut werben tbnnen. lußer ben Vfidjahlungen
be! SlnteilfapitalS an weggezogene ©enoffenfdjafter ftnb
eigentliche Imortifationen auf ben Slttlagen ber ©enoffen«
fchaft aflerbfngl nicht oorgenommen woröen. ®ie ganze
Kolonie fleht mit gr. 2,582,429 in ber Bilanz, benen
gr. 2,270,400 hppotheten gegenüberftehen. 2)ie Betrieb!«
untoften ber Kolonie, bte fMj aul ber Iffefuranzfteuer,
bent 3Bßfferzta§» bem ©traßenunterhalt unb bem Unter«-

halt ber fjodjbauten zufammenfeßen, belaufen ftch auf
runb gr. 37,000. Inf bie Reparaturen entfallen gr.
25,000 ober 1% bei InlagewerteS, wa! all richtige!
Berhältni! bezeichnet werben barf.

©in Intereffante! Kapitel in ben Berichten ber Bau«
genoffenfdjaften bitten feweiten bte Slulführungen über
ben Unterhalt ber |wdjbauten, fo auch tk Beriet ber
©t. ©aller ©enoffenfdjaft. ®ie Bauten ftnb in ben
fahren 1911/14 erfieflt worben, weifen alfo ein liter
oon 12—15 Jahren auf. ludj ba zeigt el [ich, bag bal
©paren beim Bauen oielfach eine Saufet)ung ift. 3)1 au
wifl ein bißige! |)äuSchen — unb man tann natürlich
auch ft" folcheS erfteßen — fdjäßt aber hiebet bie ib--
nüßung burc§ ben ©ebrauc| unb bie aihmofphärifehen
©inPüffe faß regelmäßig unrichtig ein. SDal Vorgehen
bei biflig Bauen! hat aßerbtngl ben Borteit, baß ber
ftnanzieß Schwache überhaupt ein ffäuldjen erhält, b. h«

ben Mut aufbringt, ein folchel ju erwerben. ®al Mi«
himum oon ©otibität bezahlen muß er aber gleichwohl,
immerhin nur nach unb nach buret) ©rgänzungen aßer Irt.

®ie ©t. ©aßer ©enoffenfdjaft bemüht fieß offenftshtlich
bal Borhanbene, e! ftnb 134 Käufer, gut zu unterhalten
unb fehlenbe! ju ergänzen. ©Ine große lange Reihe oon
ausgeführten Reparaturen, bie im Berichte erwähnt, wur«
ben, beraetfen öteS. ©o fommt biefe bazu, bie SBanbe
in ben Steppen häufern auf eine befiimmte §öhe mit
Rupfen z« befpannen unb biefe mit Ölfarbe zu fiteidjen,
um in ben engen Sreppenhäufern ber ©infamißenhäul«
eßen bte immer wieber auftretenben 2Banbbef<häbigungen
zu oermetben. ®te lulfühtung weiterer ©rgänzungen,
wtc Inbrtngung oon Borfenftern, BorhäuSchen, @tüß«-

mauern k. ftnb tn lulfi^t genommen.
®er ©enoffeufdjaftlberi^terpatter oerweip am ©djluffe

auf bte anhaltenbe Krifil auf bem SBohnungSmarïte ber
©tabt ©aßen unb hofft, baß burdj bte ©leîirifitation ber
Bunbelbahnen nicht neuerblngl wieber Rerfonal oon
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Fällen als Nachteilig bezeichnet werden. Bei Grund-
wässern mit sehr starker Abschließung oder mit geringer
Strömungsgeschwindigkeit treten oft größere Mengen von
freiem Ammoniak auf, die nicht die Folge von Verun-
reinigung sind, sondern durch die besondern geologischen
Verhältnisse verursacht werden und damit als ganz un-
gefährlich erachtet werden müssen.

8. Auch andere Komponenten der chemischen Zusammen-
setzung des Wassers geben nicht selten sehr interessante
Aufschlüsse über die Art der allfälligen Verunreinigung.
Die chemische Analyse ist überhaupt in weitgehendem
Maße geeignet, in Verbindung mit den lokalen geologi-
schen Verhältnissen das innere Leben des Grundwassers
zu entziffern und so bei der Beurteilung der besonderen
Eigenart des Wassers besser Rechnung zu tragen als die
strickte Anwendung des bis anhin üblichen Systemes der
Grenzwerte.

Sie WMmtsWWffeiiMj St. Sà
(Korrespondenz.)

Der dieses Jahr illustriert erschienene Jahresbericht
der Eisenbahner-Baugenossenschaft St. Gallen für das
Jahr 1926 konstatiert eine beachtenswerte Besserung in
der Finanzlage. Trotzdem die Stadt St. Gallen z. Zt.
eine Überzahl an Wohnungen aufweist, waren die 176
Wohnungen, aus denen das Eisenbahnerdörschen an der
Schorenhalde zusammengesetzt ist, das ganze Jahr besetzt.

Wohl ein Zeichen, daß es den Mietern gefällt und daß
immer wieder neue Bewerber um die Häuschen mit den

hübschen Gärten da sind, wenn durch Versetzungen :c,
Lücken entstehen.

Während der Kriegsjahre ist bei dieser Genossenschaft,
wie noch bei vielen andern infolge der Mietzwsreduk-
tionen und der unvermtetbar gebliebenen Wohnungen
ein Passivsaldo von über Fr. 65,009 aufgelaufen. Heute
ist derselbe bis auf Fr. 12,000 amortisiert. Der Kriegs-
ausbruch verhinderte die Genossenschaft sodann, das er-
wordene Terrain — ca. 84,000 — vollständig zu
überbauen. 30,000 sind unüberbaut geblieben und
belasten heute die Genoffenschaft jährlich mit ca. 3000 Fr.
Ertragsausfall. Ein Verkauf ist nicht möglich. Dieser
Ausfall wird jährlich aus dem Betrieb des überbauten
Teiles herausgewirtschaftet. Außerdem hat die Genossen-
fchaft angefangen, eine Liegenschaftsreserve zu äuffnen
wit Rücksicht auf den in St. Gallen stark gesunkenen

Bodenwert. Als fernere Maßnahme für eine solide Ft-
nanzgebahrung äuffnet die Genossenschaft seit Jahren
eine Reparaturreserve, die heute bereits auf Fr. 51,000
hat gebracht werden können. Außer den Rückzahlungen
des Anteilkapitals an weggezogene Genossenschafter sind
eigentliche Amortisationen aus den Anlagen der Genossen-
schaft allerdings nicht vorgenommen worden. Die ganze
Kolonie steht mit Fr. 2,582,429 in der Bilanz, denen
Fr. 2,270,400 Hypotheken gegenüberstehen. Die Betriebs-
Unkosten der Kolonie, die sich aus der Assekuranzsteuer,
dem Wasserzins, dem Straßenunterhalt und dem Unter-
halt der Hochbauten zusammensetzen, belaufen sich aus
rund Fr. 37,000. Auf die Reparaturen entfallen Fr.
25,000 oder 1°/« des Anlagewertes, was als richtiges
Verhältnis bezeichnet werden darf.

Ein interessantes Kapitel in den Berichten der Bau-
genossenschaften bilden jeweilen die Ausführungen über
den Unterhalt der Hochbauten, so auch im Bericht der
St. Galler Genossenschaft. Die Bauten sind in den
Jähren 1911/14 erstellt worden, weisen also ein Alter
von 12—15 Jahren auf. Auch da zeigt es sich, daß das
Sparen beim Bauen vielfach eine Täuschung ist. Man
will ein billiges Häuschen — und man kann natürlich
auch ein solches erstellen — schätzt aber hiebet die Ab-
nützung durch den Gebrauch und die athmosphärischen
Einflüsse fast regelmäßig unrichtig ein. Das Vorgehen
des billig Bauens hat allerdings den Vorteil, daß der
finanziell Schwache überhaupt ein Häuschen erhält, d. h.
den Mut aufbringt, ein solches zu erwerben. Das Mi-
nimum von Solidität bezahlen muß er aber gleichwohl,
immerhin nur nach und nach durch Ergänzungen aller Art.

Die St. Galler Genossenschaft bemüht sich offensichtlich
das Vorhandene, es sind 134 Häuser, gut zu unterhalten
und fehlendes zu ergänzen. Etns große lange Reihe von
ausgeführten Reparaturen, die im Berichte erwähnt, wur-
den, beweisen dies. So kommt diese dazu, die Wände
in den Treppenhäusern auf eine bestimmte Höhe mit
Rapfen zu bespannen und diese mit Ölfarbe zu streichen,
um in den engen Treppenhäusern der Ginfamilienhäus-
chen die immer wieder auftretenden Wandbeschädigungen
zu vermeiden. Die Ausführung weiterer Ergänzungen,
wie Anbringung von Vorfenstern, Vorhäuschen, Stütz-
mauern rc. sind in Aussicht genommen.

Der Genossenschaftsberichterstatter verweist am Schlüsse
auf die anhaltende Krisis auf dem WohnungLmarkte der
Stadt Gallen und hofft, daß durch die Etektrifikation der
Bundesbahnen nicht neuerdings wieder Personal von
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